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Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der
Gemeindeversammlung vom 24. November 2023

In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der erwähnten
Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht:

l. Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2027 und Budget 2024

1.1. Kenntnisnahme Bericht Controlling-Kommission
Kenntnisnahme

1.2. Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2027
Kenntnisnahme

1.3. Beschluss Budget 2024 mit Steuerfuss
Beschluss: einstimmige Zustimmung (ohne Gegenstimmen)

2. Abtraktandiert:
Beschlussfassung über das Projekt PRIORIS «Glasfaser für alle», Ultrahochbreitbandversorgung,
Erlass des Glasfaserreglements der Gemeinde Escholzmatt-Marbach
Beschluss: einstimmige Zustimmung (ohne Gegenstimmen)

3. Genehmigung Gemeindevertrag betreffend Trägerschaft der «Äntlibuecher Musikschulen»
Rückweisungsantrag Fritz Gerber, Stalden 4, Wiggen
Beschluss: grossmehrheitliche Ablehnung (bei 5 Ja-Stimmen?
Genehmigung Gemeindevertrag
Beschluss: grossmehrheitliche Zustimmung (4 Gegenstimmen)

4. Einbürgerungen
4.1. LekJeanette Maria Catharina, 1967, Güntenen 19, Escholzmatt

Beschluss: einstimmige Zustimmung (ohne Gegenstimmen)

4.2. Braun-Schifferle Martin Karl, 1964, Camping Sternen 418, Marbach
Braun-Schifferle Michaela Annette, 1969, Camping Sternen 418, Marbach
Beschluss: einstimmige Zustimmung (ohne Gegenstimmen)

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit der
Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen.

Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des bean-
standeten Sachverhaltes enthalten.
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